
• Staatliche Hygieneinspektion und
• das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz

Durch die sachkompetenten Vertreter der o.g. Institutionen, die 
auf dem Gebiet des Umweltrechtes der BRD geschult werden, 
können der Vollzug des Umweltrahmengesetzes in der Über
gangsphase bis zur Länderbildung und damit verbunden bis zur 
Ausgestaltung der Umweltbehörden unter Inanspruchnahme 
der Amtshilfe der BRD-Länder bei der Prüfung der Genehmi
gungsvoraussetzungen im immissionsschutzrechtlichen Ge
nehmigungsverfahren bzw. im abfallrechtlichen Planstellungs-/ 
Genehmigungsverfahren durchgeführt werden.

(Zu klären ist durch die zuständige Fachabteilung die Wahr
nehmung des Vollzuges auf den Gebieten Chemikalienrecht und 
die Klärung der Frage der Festlegung der Anmeldestelle nach § 
12 des Chemikaliengesetzes, die zentrale Meldestelle nach § 16 e 
des Chemikaliengesetzes und die zentrale GLP-Stelle nach § 19 d 
des Chemikaliengesetzes.)

Als untere Umweltbehörden treten beim Vollzug des Umwelt
rahmengesetzes

• der Landkreis und
• die kreisfreien Städte

auf.

Diese bisherigen Bereiche „Umweltschutz und Wasserwirt
schaft“ bei den Räten der Kreise und die Außenbereiche der 
Staatlichen Gewässeraufsicht in den Flußbereichen haben den 
Vollzug des Umweltrahmengesetzes ggf. unter Inanspruchnah
me der Amtshilfe von BRD-Ländern auf dieser Ebene zu sichern.

(Durch die Fachabteilungen des MUNER sind Vorschläge zu 
erarbeiten, welche weiteren Fachinstitutionen auf der Ebene 
Landkreis und kreisfreie Städte in der Übergangsperiode bis 
zum 1.1.1991 eingesetzt werden sollen).

Eine erste Schulung auf zentraler Ebene von Vertretern der 
Genehmigungsbehörden zum Umweltrahmengesetz ist für den 
18. bis 20. 7. 1990 vorgesehen.

Weitere Fortbildungsmaßnahmen werden bis zum 1. 8. 1990 
mit der BRD-Seite abgestimmt.

Anlage 8

Antwort des Ministers für Arbeit und Soziales, Frau Dr. Regi
ne Hildebrandt, auf die Frage des Abgeordneten Manfred Kos- 
lowski (CDU/DA) - Drucksache Nr. 86

Frage 6

Am 7. 12. 1989 faßte der Ministerrat den Beschluß 4/6/89, der 
Regelungen zu sozialen und arbeitsrechtlichen Fragen enthält, 
die im Zusammenhang mit Strukturveränderungen und Ratio
nalisierungsmaßnahmen im Staatsapparat auftreten. Dazu er
folgte am 16. 3.1990 noch eine Nachtragsvereinbarung, die in un
vertretbarer Weise Überbrücküngsgelder, Prämien und eventu
ell Einrichtungszuschüsse bei Wohnortwechsel vorsieht.

Da dieser Beschluß im eklatanten Widerspruch zur Nettoaus
gleichszahlung von 70 % für die übrigen Werktätigen steht, bitte 
ich um Auskunft, ob dieser Beschluß angesichts der Haushalts
defizite im Staat und in den Kommunen aufrechterhalten blei
ben soll.

Antwort

1. Bei der angeführten Regelung handelt es sich um eine tarif
liche Vereinbarung. Demzufolge ist der Minister für Arbeit und 
Soziales nicht für den Inhalt der Vereinbarung oder ihren Ab
schluß zuständig bzw. verantwortlich.

2. Tarifliche Regelungen dieser Art dienen dem Interessen
ausgleich zwischen Maßnahmen zur Schaffung künftiger Struk

turen des öffentlichen Dienstes und den dadurch zu erwarten
den wesentlichen Nachteilen für einen nicht unerheblichen Teil 
der derzeitig in den einzelnen Behörden und Verwaltungen Be
schäftigten.

3. Soweit der Abgeordnete Herr Koslowski zwischen der von 
ihm beanstandeten Vereinbarung und den Regelungen des 
künftig geltenden Arbeitsförderungsgesetzes ungerechtfertigte 
Unterschiede sieht, nimmt die Regierung dies zur Kenntnis. 
Zwischen der Gewerkschaft Öffentliche Dienste und der Regie
rung finden derzeitig Verhandlungen statt, um eine Vereinba
rung zu treffen, die der Geschäftsgrundlage nach dem 01.07. bes
ser entspricht.

Analoge Abkommen wurden in 37 Fällen zwischen den Tarif
vertragspartnern abgeschlossen, darunter eine beträchtliche 
Anzahl für den materiellen Bereich, z. B. Wismut, Schwerindu
strie, Chemie u. a.

Ab 1. 7.1990 besteht volle Tarifautonomie. Die Vertragspartei
en sind damit aufgefordert, in Kürze Verhandlungen aufzuneh
men, um auf Grundlage der ab 1. 7.1990 bestehenden Instrumen
tarien des AFG (Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld/Umschu- 
lung) sowie des BVG (Sozialpläne) entsprechende Regelungen 
zu vereinbaren. Das gilt auch für den öffentlichen Dienst.

Anlage 9

Antwort des Ministers für Arbeit und Soziales, Frau Dr. Regi
ne Hildebrandt, auf die Frage der Abgeordneten Marlies Dene- 
ke (PDS) - Drucksache Nr. 86

Frage 8

Vertreterinnen von im Ausland tätigen DDR-Bürgerinnen 
haben sich mit der Bitte an mich gewandt, sie betreffende ar
beitsrechtliche und soziale Probleme hier vorzutragen. Mit In
krafttreten der Änderungen und Ergänzungen zum Arbeitsge
setzbuch der DDR wird es die bisherigen Regelungen zum De
legierungsvertrag gemäß § 50 nicht mehr geben. Für die im 
Ausland arbeitenden schätzungsweise 5000 Bürgerinnen be
deutet dies Arbeitslosigkeit per Gesetz. Die soziale Lage dieser 
Frauen ist dadurch gekennzeichnet, daß sie keine Arbeits
losenunterstützung erhalten und ihnen zusätzliche Kosten bei 
Arbeitsplatzsuche und -beschaffung bisher nicht erstattet wer
den.

Ich richte daher an Sie die Anfrage, welche Maßnahmen von 
Ihnen vorgesehen sind, um hier Abhilfe zu schaffen?

Antwort

Das Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung und Ergän
zung des AGB hebt bestehende Delegierungsverträge nicht 
auf. Werden abgeschlossene Delegierungsverträge durch die 
beteiligten Betriebe oder Arbeitnehmer einvernehmlich been
det oder fristgemäß gekündigt, hat der betreffende Arbeitneh
mer Anspruch auf Weiterbeschäftigung im delegierenden Be
trieb entsprechend den Bedingungen seines (ruhenden) Ar
beitsvertrages. Es entsteht also keine Arbeitslosigkeit per Ge
setz. Die bestehenden ruhenden Arbeitsverhältnisse können - 
auch wenn sie nicht „aktiviert“ werden - nur nach den Bestim
mungen des Kündigungsschutzgesetzes und des Arbeitsge
setzbuches beendet werden. Insofern sind die betreffenden Ar
beitnehmer keinesfalls ungeschützt. Wird jedoch das ruhende 
Arbeitsverhältnis rechtswirksam durch eine (zulässige) Kündi
gung beendet, hat der Arbeitnehmer bei Vorliegen der im Ar
beitsförderungsgesetz geregelten Voraussetzungen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld. Dieser Anspruch ist in dem für den 
Wohnsitz zuständigen Arbeitsamt der DDR geltend zu machen 
und setzt natürlich voraus, daß man für die Arbeitsvermittlung 
verfügbar ist, sich also in der DDR aufhält. „Kosten bei Ar
beitsplatzsuche“ werden entsprechend dem Arbeitsförderungs
gesetz dann erstattet, wenn die Arbeitssuchenden die erforder
lichen Mittel nicht selbst aufbringen können. Inwieweit solche 
Ansprüche gegeben sind, kann nur einzelfallbezogen im Ar
beitsamt geklärt werden.
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